
Schriften zum Prozessrecht
Band 288

Disposition über den Instanzenzug 
im Zivilprozess

Von

Maike Dickmann

Duncker & Humblot  ·  Berlin

D
ic

km
an

n 
 · 

  D
is

po
sit

io
n 

üb
er

 d
en

 In
st

an
ze

nz
ug

 im
 Z

iv
ilp

ro
ze

ss
  

· 
  P

R 
28

8



MAIKE DICKMANN

Disposition über den Instanzenzug im Zivilprozess



Schriften zum Prozessrecht

Band 288



Duncker & Humblot  ·  Berlin

Disposition über den Instanzenzug 
im Zivilprozess

Von

Maike Dickmann



Die Juristische Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
hat diese Arbeit im Jahre 2022 als Dissertation angenommen.

Alle Rechte vorbehalten
© 2023 Duncker & Humblot GmbH, Berlin

Satz: Klaus-Dieter Voigt, Berlin
Druck: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISSN 0582-0219
ISBN 978-3-428-18821-5 (Print)

ISBN 978-3-428-58821-3 (E-Book)
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier

entsprechend ISO 9706 

Internet: http://www.duncker-humblot.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten

sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.



Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2022 von der rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg als Dissertation
angenommen. Rechtsprechung und Literatur konnten bis Anfang August 2022
berücksichtigt werden. Mein besonderer Dank gilt meinem geschätzten Doktor-
vater Prof. Dr. Christoph A. Kern, LL.M. (Harvard) für die Anregung zu diesem
spannenden und facettenreichen Thema und für das offene Ohr und die hilfrei-
chen Anmerkungen während der Entstehungsphase dieser Arbeit. Prof. Dr. Mat-
thias Siegmann danke ich für sein reges Interesse am Thema dieser Arbeit und
für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens. Darüber hinaus gebührt Prof. Dr.
Dr. h.c. Thomas Pfeiffer mein Dank für die Übernahme des Vorsitzes im Rahmen
meiner Disputation.

Außerdem gebührt mein Dank all denjenigen, die mich auf dem Weg der Er-
stellung dieser Arbeit begleitet und auf unterschiedlichste Weise unterstützt ha-
ben. An erster Stelle möchte ich meinem Mann Yu-Chen, meinen Eltern Harald
und Susanne sowie meiner Schwester Ina für ihre bedingungslose Unterstützung
von ganzem Herzen Danke sagen. Ihr seid es, die mich zu der Person gemacht
haben, die diese Arbeit schreiben konnte. Ohne eure Unterstützung, nicht nur
während der Promotionsphase, sondern bereits während des Studiums und auch
sonst in jeder Lebenslage, hätte diese Arbeit nicht entstehen können. Euch sei
die Arbeit gewidmet.

Besonderer Dank gilt auch Frau Stella König, Frau Dr. Anne Kristin Krafft
und Frau Melanie Schubert für die schnelle und tatkräftige Unterstützung beim
Korrekturlesen, vor allem aber für die vielen schönen gemeinsamen Jahre des
Studiums und der Freundschaft.

München, im Herbst 2022 Maike Dickmann





Inhaltsverzeichnis

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
I. Gegenstand der Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

II. Gang der Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Erstes Kapitel

Historische Entwicklung und Bedeutung der Rechtsmittelverfahren
und der Parteidisposition im Zivilprozess 26

A. Historie, Zweck und Verfassungsdimension der Rechtsmittelverfahren des Zi-
vilprozesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

I. Ausgestaltung von zivilprozessualen Rechtsmittelverfahren in Vergangen-
heit und Gegenwart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1. Römisches Recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

a) Altrömische Periode und Zeit der römischen Republik . . . . . . . . . . . . 27

b) Prinzipatszeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

c) Die nachklassische Zeit und die justinianischen Kodifikationen . . . . 30

2. Prozessrecht im germanisch-deutschen Rechtskreis bis zum 15. Jahr-
hundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3. Rechtsmittel im kanonischen Recht der Antike und des Mittelalters . . . 34

4. Rechtsmittelrecht im Alten Reich seit der Reichskammergerichtsord-
nung 1495 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5. Vom Ende des Alten Reichs bis zu den Reichsjustizgesetzen 1877 . . . . . 39

6. Die Civilprozeßordnung von 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

7. Entwicklungslinien des Rechtsmittelrechts nach Inkrafttreten der ein-
heitlichen Prozessordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

8. Die ZPO-Reform von 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

9. Aktuelle Entwicklungen bis zur Gegenwart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

10. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

II. Aufgabe und Funktion des Zivilprozesses im Allgemeinen und der Rechts-
mittelverfahren im Besonderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

1. Vorbemerkung zur Diskussion um den Prozesszweck . . . . . . . . . . . . . . . . 56

2. Zweck des Zivilprozesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

a) Feststellung und Durchsetzung subjektiver Privatrechte . . . . . . . . . . . 58

b) Bewährung des objektiven Rechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

c) Weitere Auffassungen zum Prozesszweck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62



d) Stellungnahme zur Prozesszwecklehre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3. Zwecke der Rechtsmittelverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

a) Fehlerkontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

b) Rechtseinheit und Rechtsfortbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

c) Individualrechtsschutz durch Herbeiführung einer (erneuten) autori-
tativen Streitentscheidung über einen konkreten Streitgegenstand . . . 74

d) Primärzweck der Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

e) Stellungnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

4. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

III. Disposition über den Instanzenzug und Gesamtrechtsordnung – Rahmenbe-
dingungen aufgrund der Verfassung, der EMRK und sonstiger relevanter
Rechtsnormen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

1. Verfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

a) Subjektives Recht auf einen Instanzenzug? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

b) Parteiherrschaft im Zivilprozess und Verfassungsrecht . . . . . . . . . . . . . 92

2. Europarecht im engeren Sinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

3. Völkerrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

4. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

IV. Zwischenfazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

B. Parteidisposition im Zivilprozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

I. Die Dispositionsmaxime und die Disposition über prozessuale Regeln . . . . . 107

1. Die Dispositionsmaxime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

a) Disposition über den Anfang des Verfahrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

b) Disposition über den Gegenstand des Verfahrens . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

c) Disposition über Ende des Verfahrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

aa) Einseitige Prozessbeendigung durch den Kläger . . . . . . . . . . . . . . 113

bb) Einseitige Prozessbeendigung durch den Beklagten . . . . . . . . . . . 115

cc) Einvernehmliche Prozessbeendigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

d) Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

2. Disposition über prozessuale Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

II. Die Zulässigkeit von Prozessverträgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

1. Dogmatische Grundlagen des Prozessvertragsrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

2. Geschriebene Regeln: die Schiedsvereinbarung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

a) Schiedsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

aa) Objektive Schiedsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

(1) Liberalität der Regeln zur objektiven Schiedsfähigkeit . . . . . 124

(2) Grenzen der objektiven Schiedsfähigkeit im Allgemeininte-
resse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

bb) Subjektive Schiedsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

b) Formanforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

8 Inhaltsverzeichnis



c) Beschränkungen der Dispositionsfreiheit der Parteien im Schieds-
verfahrensrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

d) Exkurs: Instanzenzug im Schiedsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

e) Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

3. Ungeschriebene Regeln zur Zulässigkeit von Prozessverträgen . . . . . . . . 133

a) Dispositives und zwingendes Prozessrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

b) Das Verhältnis zwischen zwingendem materiellem Recht und pro-
zessualer Disposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

c) Herstellung von Vertragsgerechtigkeit im Prozessvertragsrecht . . . . . 145

d) Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

III. Zwischenfazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Zweites Kapitel

Parteidisposition über den Instanzenzug 152

A. Instanzenzug und Attraktivität staatlicher Rechtspflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

I. Vorzüge des Instanzenzugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

1. Begrenzung von Richtermacht und Kontrolle richterlicher Entschei-
dungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

2. Rechtsfortbildung und Rechtssicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

3. Sicherung der Verfahrensintegrität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

4. Bürgernähe der Justiz und Akzeptanz staatlicher Gerichtsentschei-
dungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

5. Effiziente Ressourcenallokation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

II. Kehrseiten des Instanzenzugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

1. Lange Verfahrensdauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

2. Rechtsunsicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

3. Kostenbelastung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

4. Mangel an Flexibilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

III. Die Antinomie von Partei- und Allgemeininteressen in Rechtsmittelver-
fahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

1. Parteiherrschaft und rechtsfortbildende Entscheidung . . . . . . . . . . . . . . . . 172

a) Das Individualinteresse an der Verhinderung negativer Präjudizien . . 173

b) Die Implikationen der richterlichen Aufklärungs- und Hinweispflicht
und des Primats der gütlichen Streitbeilegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

c) Die Bedeutung von Präjudizien für den Rechtsstaat . . . . . . . . . . . . . . . 178

aa) Rechtseinheit und Rechtssicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

bb) Fortentwicklung des Rechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

cc) Effizienzsteigerung und Arbeitseinsparung innerhalb der Justiz 183

d) Reformvorschläge zur Vereinbarkeit von Parteiherrschaft und Prä-
judizienbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Inhaltsverzeichnis



aa) Begrenzung der Kommunikation zwischen Parteien und Gericht 185

bb) Publikation von Hinweisbeschlüssen und vorläufigen Rechts-
einschätzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

cc) Ansätze Hergenröders: Veröffentlichung von obiter dicta . . . . . . . 192

dd) Ansätze Hergenröders: Verhinderung eines negativen Präjudizes
als prozessuale Arglist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
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Einleitung

I. Gegenstand der Untersuchung

Civil justice in crisis – der Titel des über zwanzig Jahre alten Sammelwerks
von Adrian A. S. Zuckerman1 hat kaum an Aktualität verloren. Das Phänomen
der zunehmenden Privatisierung der Justiz führt zu einer der drängendsten
rechtspolitischen Fragen der Gegenwart: Aus welchem Grund vermag es die
staatliche Ziviljustiz in bestimmten Bereichen nicht, einen attraktiven, effektiven
Zugang zum Recht zu gewährleisten? Im Herbst 2020 hat das Bundesministerium
für Justiz und Verbraucherschutz eine Studie in Auftrag gegeben, um die Ursa-
chen des Rückgangs der Eingangszahlen bei den Zivilgerichten2 empirisch aufzu-
arbeiten.3 Die deutsche Ziviljustiz steht unter erheblichem Wettbewerbsdruck von
Seiten der Schiedsgerichtsbarkeit, sonstiger alternativer Streitbeilegungsmecha-
nismen und ausländischer Justizstandorte. Die Streitbeilegung in der Schiedsge-
richtsbarkeit oder auf E-Commerce-Plattformen erschöpft sich in aller Regel in
einem einstufigen Verfahren. Das Fehlen eines Instanzenzugs in außergericht-
lichen Streitbeilegungsmechanismen verspricht ex ante eine kürzere Bindung
finanzieller Ressourcen, einen geringeren Lästigkeitswert im Vergleich zu einem
langen gerichtlichen Streit, aber auch eine weniger konfrontative und damit
etwaige geschäftliche Beziehungen zwischen den Parteien schonende Weise der
Streitbeilegung.4 Die Wahl unter den zur Verfügung stehenden Optionen zur
Konfliktlösung fällt daher oftmals nicht auf die staatliche Gerichtsbarkeit. Unter-
nehmen präferieren im Streitfall die Konfliktlösung durch die Schiedsgerichts-
barkeit und Verbraucher die Nutzung von After-Sale-Services.

1 Zuckerman, Civil justice in crisis.
2 Beispielhaft sei auf den stetigen Rückgang der Erledigungszahlen der Kammern

für Handelssachen an den Landgerichten hingewiesen. Diese sind von 54.697 Fällen im
Jahr 2002 auf 22.502 Fälle im Jahr 2020 gesunken. Damit ist eine Abnahme um 40 %
zu verzeichnen, siehe Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.1 Rechtspflege
Zivilgerichte, 2015, S. 42; Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.1 Rechts-
pflege Zivilgerichte, 2020, S. 43.

3 Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, BMJV startet Forschungsvor-
haben zum Rückgang zivilgerichtlicher Verfahren, 2020.

4 Den Zeitfaktor als entscheidenden Vorzug der Schiedsgerichtsbarkeit betonend
OLG Köln, NJW 1961, 1312, 1313; KG, NJW 2011, 2978, 2979; Habersack/Wasser-
bäch, AG 2016, 2; Köhler/Hudetz, BB 2020, 2179, 2183; Leuering, NJW 2014, 657,
659; Meller-Hannich/Nöhre, NJW 2019, 2522, 2525. Zum Thema der außergericht-
lichen Online-Streitbeilegung instruktiv Voß, RabelsZ 84 (2020), 62 ff.



Murray hat in seinem Aufsatz „Flucht aus dem Zivilprozess“ zu Recht betont,
dass die Abwanderung von Rechtsstreitigkeiten in außergerichtliche Streitbei-
legungsforen keine begrüßenswerte Entwicklung, sondern „ein Phänomen [ist],
das nachteilige Folgen für Recht und Gerechtigkeit sowie das Allgemeinwohl ha-
ben könnte“.5 Der dreistufige staatliche Zivilprozess fördert im besonderen Maße
die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze und garantiert ein hohes Rechtsschutz-
niveau, welches ein einstufiges, nichtöffentliches Schiedsverfahren nicht ohne
Weiteres zu erreichen vermag. Im einstufigen, nichtöffentlichen Schiedsverfah-
ren fehlt die Möglichkeit der Fehlerkorrektur und es kann keine Fortentwicklung
des Rechts im Allgemeininteresse stattfinden. Vor diesem Hintergrund sollen die
Folgen des durch den kontinuierlichen Rückgang von Eingangszahlen verursach-
ten Bedeutungsverlusts der staatlichen Justiz für die Allgemeinheit analysiert und
die aus ex ante Sicht vermeintlich bestehenden Nachteile der Inanspruchnahme
der staatlichen Gerichtsbarkeit im Vergleich zur alternativen Streitbeilegung be-
trachtet werden.

Angesichts des hohen Individualrechtsschutzniveaus im staatlichen Zivilpro-
zess mag es verwundern, warum es um die Attraktivität der staatlichen Zivil-
justiz im Vergleich zu anderen Streitbeilegungsangeboten so schlecht bestellt
ist. Schließlich steht den Parteien in einem staatlichen Zivilprozess aufgrund
der Dispositionsmaxime eine große Bewegungsfreiheit zu. „Nullo actore nullus
iudex/Wo kein Kläger, da kein Richter“ – schon zu Beginn des Zivilprozesses
offenbart sich das besondere Gewicht der Parteiherrschaft im Zivilprozess. Dies
folgt aus dem Sinn und Zweck des Zivilprozesses, zuvörderst zur Feststellung und
Verwirklichung der subjektiven Privatrechte beizutragen. Der Dispositionsgrund-
satz im Zivilprozess ist Ausfluss der in Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 14 Abs. 1 GG
verankerten Verfügungsbefugnis über privatrechtliche Ansprüche und mithin pro-
zessuales Pendant der Privatautonomie.6

Der Leitgedanke der Wahrung subjektivrechtlicher Positionen und damit des
Schutzes von Parteiinteressen durchzieht den gesamten Instanzenzug und mani-
festiert sich in einer weiten Geltungskraft der Dispositionsmaxime auch in den
Rechtsmittelinstanzen. Allerdings treten neben die individualbezogenen Zielset-
zungen des Zivilprozesses auf Ebene der Rechtsmittelinstanzen weitere Leitmo-
tive hinzu. Die staatliche Ziviljustiz ist anders als die privaten Akteure der außer-
gerichtlichen Streitbeilegung den Anforderungen des Rechtsstaatsprinzips ver-
pflichtet, was notwendigerweise mit einer Zurückdrängung der Parteiherrschaft
einhergeht. Höchstrichterliche Entscheidungen dienen neben der konkreten Fall-
entscheidung im Individualinteresse auch der Wahrung der Rechtseinheitlichkeit
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5 Murray, ZZPInt 11 (2006), 295.
6 R. Stürner, in: Grunsky (Hrsg.), Festschrift für Fritz Baur, 1981, S. 647, 651.



und der Rechtsfortbildung.7 Zur Stärkung der Normbildungsfunktion des Bun-
desgerichtshofs sind daher der Ausübung von einseitigen streitbeendigenden
Prozesshandlungen in der Revisionsinstanz Grenzen gesetzt. So entsteht ein kom-
plexes Spannungsverhältnis zwischen Partei- und Allgemeininteressen in den
Rechtsmittelinstanzen.

Diese Antinomie von Partei- und Allgemeininteresse prägt insbesondere das
Revisionsverfahren. Die öffentlichen Revisionszwecke werden umso effektiver
erreicht, je selektiver der Rechtsmittelzugang an der Spitze des Instanzenzugs
ausgestaltet ist und je mehr höchstrichterliche Arbeitsressourcen dadurch auf die
Entscheidung von Fällen mit über den Einzelfall hinausgehender Bedeutung ver-
wendet werden können. Ferner hängt die Erreichung der im Allgemeininteresse
liegenden Revisionszwecke maßgeblich davon ab, ob das Revisionsgericht ein
streitiges Urteil erlassen kann. Im Interesse der Rechtsgemeinschaft an einem
leistungsfähigen Revisionsgericht, das zum Wohl aller Rechtsunterworfenen Be-
wertungsmaßstäbe für die Behandlung einer unbestimmten Vielzahl von Rechts-
beziehungen hervorbringt, muss der Zugang zu den Rechtsmittelinstanzen be-
schränkt werden und Möglichkeiten der parteidispositiven Beendigung eines
Rechtsmittelverfahrens Grenzen gesetzt werden.

Gesetzgeberische Eingriffe in die Befugnisse der Parteien zur nicht-streitigen
Beendigung des Verfahrens mit dem Ziel der Stärkung der Normbildungsfunk-
tion des Bundesgerichtshofs können jedoch fruchtlos bleiben, wenn sie dazu bei-
tragen, dass Parteien aus der Ziviljustiz in die außergerichtliche Streitbeilegung
flüchten oder Parteien davor zurückschrecken lassen, Rechtsschutz in der Revisi-
onsinstanz zu suchen. Denn auch in den Rechtsmittelinstanzen bleibt der partei-
liche Entscheidungsauftrag legitimatorische Grundlage richterlichen Judizierens.
Ein öffentliches Interesse an der Ausschöpfung des gesamten Instanzenzugs be-
steht nicht.8

Folglich erlaubt es die Zivilprozessordnung den Prozessparteien auch, sich im
Interesse einer schnellen, effektiven Streitbeilegung ihres Rechts auf Nachprü-
fung einer gerichtlichen Entscheidung durch ein Rechtsmittelgericht endgültig zu
begeben.9 Aufgrund des starken auf der Ziviljustiz lastenden Konkurrenzdrucks
wurde das Thema der parteidispositiven Verkürzung des zivilprozessualen Instan-
zenzugs durch einen leider am Ende der vergangenen Legislaturperiode dem Dis-
kontinuitätsgrundsatz zum Opfer gefallenen Gesetzesentwurf des Bundesrats10 in
den Fokus der rechtspolitischen Diskussion gerückt.
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7 Vgl. Maultzsch, Streitentscheidung und Normbildung durch den Zivilprozess, S. 1;
Unberath, ZZP 120 (2007), 323, 333.

8 Vgl. G. Wagner, Prozeßverträge, S. 538.
9 Hoffmann ist der Ansicht, dass gerade ausländische Parteien auf diese Möglichkeit

des deutschen Zivilprozesses hingewiesen werden sollten, Hoffmann, IWRZ 2018, 58, 61.
10 Gesetz zur Stärkung der Gerichte in Wirtschaftsstreitigkeiten (BR-Drs. 219/21).


